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Beitrag von „alias“ vom 20. Januar 2009 11:55

Für NRW gilt:

Zitat

Die Beihilfe muss innerhalb eines Jahres nach Entstehen der Aufwendungen, spätestens
jedoch ein Jahr nach erstmaliger Ausstellung der Rechnung beantragt werden. Sonst
verfällt der Anspruch.

http://www.beihilferecht.de/nordrhein_westfalen_beihilfe

Da dir die Aufwendungen erst entstehen, wenn du die Rechnung bekommst, ist das
Rechnungsdatum entscheidend.

1https://www.lehrerforen.de/thread/20024-gel%C3%B6scht/?postID=163641#post163641
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